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Die Interessen beim Handel werden auf 6 " /,

bestimmt.

Patent vom 10 . September 17 « S.

8öir Maria Theresia von GotteS Gnaden Rö¬

mische Kaiserin » , Wittib , Königinn zu Hungarn,

Böheim , Dalmatien , Croatien , Sclavonien , rc.

Entbieten allen , und jeden Unfern getreuen Vasal¬

len , Landes - Jnnwohnern , und Unterthanen , was Würde,

Standes , und Wesens die sind , auch sonsten jedermän-

niglich Unser Kais . Königl . und Landesfürstliche Gnade,

auch alles Gutes , und geben euch gnädigst zu verneh¬

men , wie daß , nachdeme Wir das landsübliche taier-

esse zur besseren Wohlfahrt des ganzen Staats , ver-

mög Patents NN . Iten 5Ia ^ 1766 . auf 4 . p . Oto . herab - ,

und festzusetzen befunden , verschiedentliche Anfragen,

besonders von dem Handelstand , in Betreff der Wech¬

sel - Briefen beschehen , und Uns von der betreffenden

Behörde allerunterthänigst vorgetragen worden seyen,

worüber Wir Uns folgender Massen gnädigst entschlos¬

sen haben:

Imo . Sollen alle sowohl zwischen Handelsleuten,

als zwischen privatia , auch zwischen den ein - und an-
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dern mit einer special « , L exprsssa II ) potl « ecs , oder

einern Unterpfands laufende trockene Wechsel - Briefe,

und übrige Schuld - Verschreibungen , wenn über 4 . p.

vto . Interesse in solchen sti ' pulirt , oder dabey bedun-

gen worden , das Privilegium der meresutii - Wechsel,

das ist , die Enthebung von der Interesse - Steuer , und

pstirung nicht genießen ; Dahingegen

26o . Alle zwischen Handelsleuten , Psbriqnen - Jmr-

habern , pal - ricsnten , und Juden , ohne Il ^ polüvc lau¬

fende trockene Wechsel - Briefe , und Schuld - Verschreibun¬

gen , wenn in solcher « , oder bey der Ausstellung kein hö¬

heres , als 6 . p . 6lo . Interesse bedungen worden , un¬

ter die mercsntil - Wechsel gehören , und mit diesen des

gleichen Privileg ! theilhaftig werden , dieses mercsnlii-

Interesse jedoch , im Fall der zum psvor eines Drit¬

ten geschehenden Hcceptalion , bey keinen andern Wech¬

seln mit der Befreyung von der Passion , und Interesse-

Steuer statt haben , als wo der Aussteller sowohl , als

der Jnnhaber des Wechsels , sammt dem accsptsnten

Handelsleute sind , folglich wo das ganze Geschäfft le¬

diglich unter Handelsleuten beruhet:

3l ! o . Sind jene trockene Wechsel - Briefe , und Schuld-

Verschreibungen , die Handelsleute an karticulsren,

oder diese an jene , oder letztere unter sich ohne H ^ po-

tllec ausstellen , in die gleiche tülsss der mercsntil-

Wechsel zu setzen , so lange nämlich kein höheres , als

L . p . 6to . Interesse bedungen worden . Ein gleiches

ist auch

4to . Von denen Wechseln , welche zwar von Han¬

delsleuten nicht ausgestettet , jedoch zum pvvor eines
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Handelsmanns von einem andern ohne N ^ potdoe r » o-

esptiret worden , Ln so weit zn verstehen , als das In¬

teresse , so lang der partieulsr Zahler ist , nicht über

5 . p . 6to. , und wann an dessen Stelle der Handels¬

mann eintritt , nicht höher als 6 . p . vto . laufet.

5to . In Ansehung der proxsnsticorum , und Pro¬

visionen bleibt dem Darleiher , nach Innhalt des Pa¬

tents 6v ^ nno 1751 , bey 6onl ! sest ! on des Darlehens,

verboten , für sich entweder durch sich selbst , oder durch

andere ein kroxeaetieum , oder eine Provision zu bedin¬

gen , oder sich zuzueignen , auch solle

6to . Den Unterhändlern kein höheres proxenoti-

eum , als die auf dem Platz gewöhnliche Wechsel - 8on-

serio , nämlich 1 . per milie , und zwar nur einmal,

nämlich bey dem Darlehen selbst , bey Oonlisestion der¬

selben , und bey der Straf des qusärupli respeotu des

Uebermaaßes , auch nicht einmal unter dem Namen

eines freywilligen Geschenkes , gestattet werden , eine

dergleichen jährliche Gebühr aber unter dem Namen

einer Provision zu beziehen , ist bey erst erwähnten

Strafen verboten : jedoch wird

7mo . Ein halb por Osnto Provision für jenen

Fall , da jemand auswärtige Darlehen verschaffet , aber

nur « emoi pro ssmpsr zugelaffen , und damit endlichen

auch wegen deren Leib - Kenten aller Anstand gehoben

werde , so erklären Wir hiemit , daß solche ohne einer

bey Gericht zu machen nöthigen Anzeig , und ohne

einer Erbsteuer zu unterliegen , gültig abgeschlossen wer¬

den mögen.
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Wornach sich jedermänniglich gehorsamst zu achten

wissen wird . Gegeben in Unserer Haupt - und Residenz-

Stadt Wien , den lOten Monats - Tag 8epkembr ! s , im

siebenzehn hundert acht und sechzigsten . Unserer Reiche

im acht und zwanzigsten Jahre.

(l . . 8 . )

kuöolpkas Lomes Lkolvk,

k6K » e . Lok » e . Lupos . L ^ pru » . Lsnv > " « .

Alanöstum 8serss Laesareo

kegise INs ^ eststis xroxriom.

Tobias Philipp von Gebler.
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